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Kommunale Entgeltordnung  

SCHLUSS MIT DER HINHALTETAKTIK: 
RICHTIGE EINGRUPPIERUNG DER  
RESTAURATOR*INNEN JETZT UMSETZEN! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit der Einführung der neuen Entgeltordnung 
für die Kommunen (EGO VKA) zum 1. Januar 
2017 hat ver.di auch Verbesserungen für die 
Restauratorinnen und Restauratoren erzielen 
können. Doch noch immer sind viele Anträge 
auf Höhergruppierung unbearbeitet oder un-
zureichend entschieden.  
 
Unser Ziel war es mit der neuen Entgeltordnung die 
finanzielle Kluft zwischen den langjährigen Be-
schäftigten und den Beschäftigten, die nach 2005 
eingestellt wurden, zu schließen. Mit den neuen 
„Tätigkeitsmerkmalen“ wurde darüber hinaus ein 
zeitgemäßes Eingruppierungsrecht geschaffen, 
dass den gestiegenen Anforderungen und den ver-
änderten Aufgaben Rechnung trägt. 
 
Daraus ergab sich für viele ein Höhergruppierungs-
anspruch, der von den Beschäftigten bis zum 31. 
Dezember 2017 schriftlich beantragt werden 
musste. Darüber hatte ver.di ausführlich informiert 
und zahlreiche Beratungstermine angeboten, denn 
wegen des möglichen Wegfalls von Besitzständen 
war ein Höhergruppierungsantrag nicht in allen 
Fällen positiv. 
Jetzt muss die betriebliche Umsetzung der  ta-
riflichen Regelungen angegangen werden. 
 
Dazu empfiehlt ver.di folgendes Vorgehen: 
1. Wurde spätestens zum 31.12.2017 ein fristge-

rechter Antrag auf Höhergruppierung gestellt 
und liegt noch keine Antwort des Arbeitgebers 
vor, sollte eine letztmalige schriftliche Erin-
nerung mit Fristsetzung durch die betroffe-
nen Beschäftigten erfolgen. 

2. Die ver.di Personalräte sind darüber zu infor-
mieren, damit sie betrieblich unterstützen kön-
nen. 

3. Betriebliche Aktivitäten sollten das Anliegen 
unterstützen, so kann z. B. die Einhaltung von 
Tarifverträgen von den ver.di Mitgliedern und 
Beschäftigten in Personalversammlungen the-
matisiert werden.  

4. Sollte betrieblich keine Durchsetzung erreicht 
werden, dann können ver.di Mitglieder ihren 
Höhergruppierungsanspruch rechtlich prüfen 
lassen und mit Unterstützung von ver.di  
gerichtlich durchsetzen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die neue Entgeltordnung 
war überfällig. Sie spie-
gelt im Gegensatz zum 
damals gültigen, fast 50 
Jahre alten BAT, das zeit-
gemäße restauratorische 
Aufgabengebiet besser 
wider.  
 
Nicht nur das Aufgaben-
feld, sondern auch die 

Verantwortung von Restaurator*innen haben 
sich seitdem erheblich erweitert.  

 
 Die Anforderungen und die Ausübung der be-

ruflichen Praxis haben sich im Wechselspiel mit 
den etablierten Hochschulausbildungen und ei-
nem Anwachsen des Fachwissens kontinuierlich 
weiterentwickelt. 

 
 Neue Fachrichtungen und Spezialgebiete haben 

sich in den letzten Jahrzehnten herausgebildet, 
wie u.a. die präventive Konservierung oder die 
Konservierung/Restaurierung von z. B. moderner 
und zeitgenössischer Kunst, technischem Kultur-
gut oder Design-Objekten aus modernen Materi-
alien.  
 

  Auch die Arbeitgeber wollen das diese Entwick-
lung in den Tätigkeiten zum Tragen kommt und 
dieser Anforderung müssen sie Rechnung tra-
gen. 

 
 „Es kann nicht sein, dass in den meisten 

Fällen immer noch keine Entscheidung  
seitens des Arbeitgebers gefallen ist!“ 

  

Christian Lühning-Reger 
Dipl. Rest. (FH), Stadt Celle 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


